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Einwohnergemeinde Grindelwald 
 

Ordentliche Versammlung 
 

Freitag, 4. September 2020, 20.15 Uhr, Gemeindesaal Grindelwald 

 
Traktanden 

 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. November 2019 

 

2. Jahresrechnung 2019; Genehmigung 
 

3. Abrechnung über Verpflichtungskredite; Kenntnisnahmen 
 

4. Kreditbewilligungen gemäss Investitionsbudget 

 a) Sanierung Wohnhaus Bärhaus (Wohnung EG Ost, Kantonspolizei); Nachkredit CHF 150‘000.00 
 b) ARA Grindelwald, Erneuerung Elektro- und Steuerungsanlagen; Verpflichtungskredit 

  CHF 1‘705‘000.00 
 c) Ersatzbeschaffung Kehrmaschine; Verpflichtungskredit CHF 160‘000.00 

 d) Waschplatz Talgietli; Verpflichtungskredit CHF 118‘000.00 
 

5. Familienergänzende Kinderbetreuung (20 Betreuungsplätze); Jährliche Übernahme des Selbstbehalts  

 von CHF 70‘000.00 für die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen 
 

6. Reglemente 
 a) Reglement über die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen; Genehmigung 

 b) Gebühren-Reglement; Entsorgung von tierischen Abfällen (Änderung Art. 21 Abs. 4 und  

  Ergänzung Art. 21 Abs. 6) 
 

7. Verschiedenes 
 a) Anerkennungspreis Grindelwald Tourismus 

 
 

Die Unterlagen zu den Geschäften liegen 30 Tage vor der Versammlung in der Gemeindeverwaltung zur 

Einsichtnahme öffentlich auf. Das Protokoll vom 4. September 2020 wird 20 Tage nach der 
Gemeindeversammlung öffentlich aufgelegt. Werden innert 30 Tagen seit der Versammlung keine schriftlich 

begründete Einwände erhoben, erfolgt die Genehmigung durch den Gemeinderat (Art. 42 GO). Das Reglement 
wird 30 Tage vor der Versammlung in der Gemeindeverwaltung während der Bürozeit öffentlich aufgelegt. 

 

Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gestützt auf Art. 67a Gesetz über die 
Verwaltungsrechtspflege beim Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli innert 30 Tagen schriftlich und 

begründet Beschwerde geführt werden. 
 

 
Rügepflicht: Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung ist 

gemäss Art. 30 Gemeindeordnung sofort zu beanstanden. 

 
Alle stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sind zur Versammlung freundlich 

eingeladen. 
 

Grindelwald, 27. Juli 2020 

 
Gemeinderat Grindelwald 
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Zu veröffentlichen: 

− Anzeiger Interlaken, 30.07.2020, 27.08.2020 

− Echo von Grindelwald, 31.07.2020, 28.08.2020 

− Website Gemeinde Grindelwald 


